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Dieser Vertrag ist in
schrieben worden.

. . den . . . . . .

§ 5 '
zwei Exemplaren ausgefertigt und von beiden Teilen eigenhändig unter -

Der Bauleitende . Der Unternehmer .

Bei Gemeindebauten ist an dieser Stelle folgender Vermerk zu machen :
Mit vorstehendem Vertrage erklären wir uns unter ausdrücklicher Anerkennung unserer Ver¬

pflichtung zur unentgeltlichen Leistung der Hand - und Spanndienste einverstanden .
. . den .

(Unterschrift der die Schul- [Kirchen -, politische ] Gemeinde vertretenden Personen .)

Vorstehender Vertrag wird hiermit genehmigt .
Gemäfs der Bedingungen hat der Unternehmer eine Kaution von . ' Mark ,in Worten . Mark, bestellt (zu bestellen , welche von den Abschlagszahlungen ein¬

behalten werden soll).
Der Vertragsausführungsstempel , und zwar :
i ) zum Hauptexemplar :

a) der allgemeine Vertragsstempel mit . Mark . . . Pfg .b) der Stempel von dem in § 4 angegebenen Materialwerte von
. Mark mit Vs °/o = . Mark ■ ■ . Pfg .

zusammen . Mark . . . Pfg.
2) zum Nebenexemplar mit . Mark . . . Pfg . ist verwendet .

. den .
(Die Behörde .)

Wird mit einer kaufmännischen Firma ein Vertrag geschlossen , so muß derselbe am Eingängeetwa folgende Fassung erhalten :
Zwischen dem . und der unter Nr . . . . im . eingetragenen Firma

. . welche nach dem beigefügten , in beglaubigter Abschrift aus dem Firmenregister
angefertigten Auszuge vom . durch den . vertreten ist , ist der nach¬stehende Vertrag unter dem Vorbehalte der Genehmigung der . abgeschlossen worden .

4 . Kapitel .

Allgemeine Vertragsbedingungen.
84.

Allgemeine
Vertrags¬

bedingungen
für die

Ausführung
von

Hochbauten :
§

Gegenstand
des Vertrages .

§ 2.
Berechnung

der
Vergütung .

Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten
haben in Preufscn folgenden Wortlaut :

1) »Den Gegenstand des Unternehmens bildet die Herstellung der im Vertrage be-
zeichneten Bauwerke . Im einzelnen bestimmt sich Art und Umfang der dem Unternehmer
obliegenden Leistungen nach den Verdingungsanschlägen , den zugehörigen Zeichnungenund sonstigen als zum Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen . Die in den Verdingungs¬
anschlägen angenommenen Vordersätze unterliegen jedoch denjenigen näheren Feststellungen ,welche — ohne wesentliche Änderung der dem Vertrage zu Grunde gelegten Bauentwürfe— bei der Ausführung der betreffenden Bauwerke sich ergeben .

2 ) Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen , bleibt der Verwaltung Vorbehalten.
Leistungen , welche in den Bauentwüfen nicht vorgesehen sind , können dem Unter¬nehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.
1 ) Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Arbeitenoder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäfsigen Einheitspreise berechnet .
2) Die Vergütung für Tagelohnarbeiten erfolgt nach den vertragsmäfsig vereinbartenLohnsätzen .
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§ 3-
Ausschlufs

einer
besonderen
Vergütung
für Neben¬
leistungen .

1) Insoweit dafür nicht besondere Preisansätze vorgesehen oder besondere Bestim¬
mungen getroffen sind , umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsätze zugleich die
Vergütung für die zur planmäfsigen Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen und zur
Erfüllung des Vertrages gehörenden Nebenleistungen aller Art , insbesondere auch für das
Vorhalten von Werkzeug , Geräten und Rüstungen , für die Herstellung oder Unterhaltung
von Zufuhrwegen und die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materialien
von den auf der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach der Verwendungsstelle am Bau.

2 ) Auch die Gestellung der zu den Absteckungen , Höhenmessungen und Abnahme¬
vermessungen , sowie zu Güteprüfungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte liegt dem
Unternehmer ob, ohne dafs ihm eine besondere Entschädigung hierfür gewährt wird.

3 ) Etwaige Patentgebühren trägt der Unternehmer . Er hat die Verwaltung gegen
Patentansprüche Dritter zu vertreten .

1) Ohne ausdrückliche schriftliche Anordnung oder Genehmigung der Verwaltung darf
der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende oder im Verdingungsanschlage nicht
vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen .

2 ) Diesem Verbot zuwider einseitig von dem Unternehmer bewirkte Arbeiten oder
Lieferungen ist die Verwaltung befugt , auf dessen Gefahr und Kosten wieder beseitigen zu
lassen ; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung für derartige Arbeiten und
Lieferungen zu beanspruchen , sondern mufs auch für allen Schaden aufkommen , welcher
etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die Staatskasse entstanden ist.

Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der Verwaltung § 5-
getroffenen Anordnungen unter der im Vertrage festverdungenen Menge zurück , so hat der oder Minder-
Unternehmer Anspruch auf den Ersatz des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirk- Heferangen,
liehen Schadens.

1 ) Der Beginn , die Fortsetzung und Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen haben
innerhalb der in den besonderen Bedingungen festgesetzten Fristen zu erfolgen.

2 ) Ist im Vertrage über den Beginn der Arbeiten oder Lieferungen eine Vereinbarung und Vollendung
nicht enthalten , so hat der Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderung

§ 4-
Mehrarbeiten

oder
Lieferungen ,

§ 6-
Beginn ,

Fortführung

§ 7-
Vertrags -

(Konventional -)
Strafe .

und
seitens der Verwaltung zu beginnen . Lieferungen.

3) Die Arbeit oder Lieferung mufs im Verhältnis zu den bedungenen Vollendungs¬
fristen fortgesetzt angemessen gefördert -werden. (§ 12.)

4) Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräte , sowie die Vorräte an
Materialien müssen allezeit den übernommenen Arbeiten oder Lieferungen entsprechen .

1) Die Berechtigung der Verwaltung , eine Vertragsstrafe von dem Guthaben des
Unternehmers einzubehalten , richtet sich nach §§ 339 bis 341 des B. G.-B ’s .

2 ) Die Vertragsstrafe gilt als erlassen , wenn die Verwaltung verspätete oder un¬
genügende Arbeiten oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat .

3 ) Für die Berechnung einer Vertragsstrafe bei Arbeiten oder Lieferungen ist der
Zeitpunkt mafsgebend , zu welchem die Arbeit nach dem Vertrage fertiggestellt oder die
Anlieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte stattfinden sollte.

4 ) Eine tageweise zu berechnende Vertragsstrafe für verspätete Ausführung von
Arbeiten oder Lieferungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonntage
und allgemeinen Feiertage aufser Ansatz.

1) Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmäfsigen Fortführung der über -
_ § 8.

nommenen Arbeiten oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung , durch höhere Kehind“ ungen

Gewalt oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten oder Lieferungen anderer Bauausführung .
Unternehmer behindert , so hat er der Verwaltung hiervon sofort Anzeige zu erstatten .

2 ) Unterläfst der Unternehmer diese Anzeige, so steht ihm ein Anspruch auf Berück¬
sichtigung der angeblich hindernden Umstände nicht zu .



§ 9-
Unterbrechung

der
Bauausführung .

io .
Güte der

Arbeiten und
Lieferungen .

3 ) Der Verwaltung bleibt es Vorbehalten, falls die bezüglichen Beschwerden des

Unternehmers für begründet zu erachten sind, eine angemessene Verlängerung der im Ver¬

trage festgesetzten Vollendungsfristen — längstens bis zur Dauer der betreffenden Arbeits¬

hinderung — zu bewilligen.
4) Nach Beseitigung der Hinderungen sind die Arbeiten ohne weitere Aufforderung

ungesäumt wieder aufzunehmen .
1) Für die bei Eintritt einer Unterbrechung oder gänzlichen Einstellung der Aus¬

führung bereits geleisteten Arbeiten oder Lieferungen erhält der Unternehmer die den ver-

tragsmäfsig bedungenen Preisen entsprechende Vergütung . Ist für verschiedenwertige Arbeiten
und Lieferungen ein nach dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart , so ist

unter Berücksichtigung des höheren oder geringeren Wertes der ausgeführten Arbeiten oder

Lieferungen gegenüber den noch rückständigen ein von dem verabredeten Durchschnitts¬

preise entsprechend abweichender neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu er¬
mitteln und danach die zu gewährende Vergütung zu berechnen .

2) Aufserdem kann der Unternehmer den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen

wirklichen Schadens beanspruchen , wenn die die Fortsetzung der Arbeiten oder Lieferungen
hindernden Umstände entweder von der Verwaltung verschuldet sind , oder —- insoweit zu¬

fällige , von dem Willen der Verwaltung unabhängige Umstände in Frage stehen , — sich
auf seiten der Verwaltung zugetragen haben .

3 ) Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem Falle beansprucht
werden.

4 ) In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet , wenn die
die Unterbrechung veranlassenden Umstände von ihm verschuldet sind oder auf seiner Seite
sich zugetragen haben . (§ 13 .)

5 ) Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigeführt worden , so kann der
Unternehmer einen Schadenersatz nicht beanspruchen .

6) Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate , so steht beiden
Teilen der Rücktritt vom Vertrage frei . Die Rücktrittserklärung mufs schriftlich und
spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Teile zugestellt werden ;
anderenfalls bleibt — unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf Schaden¬
ersatz oder Vertragsstrafe — der Vertrag mit der Mafsgabe in Kraft , dafs die darin aus¬
bedungene Vollendungsfrist um die Dauer der Unterbrechung verlängert wird.

1) Die Arbeiten oder Lieferungen müssen den besten Regeln der Technik und den
besonderen Bestimmungen des Vertrages entsprechen .

2 ) Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter beschäftigt werden.
3) Arbeiten , welche die Verwaltung den gedachten Bedingungen nicht entsprechend

findet , sind sofort und unter Ausschlufs der Anrufung eines Schiedsgerichtes zu beseitigen
und durch untadelhafte zu ersetzen . Für hierbei entstehende Verluste an Materialien hat
der Unternehmer die Staatskasse schadlos zu halten .

4 ) Arbeiter , welche nach dem Urteil der Verwaltung untüchtig sind, müssen auf Ver¬
langen entlassen und durch tüchtige ersetzt werden.

5) Materialien , welche dem Vertrage nicht entsprechen , sind auf Anordnung der
Verwaltung innerhalb einer zu bestimmenden Frist von der Baustelle zu entfernen , widrigen¬
falls sie auf Kosten und für Rechnung des Unternehmers beliebig veräufsert werden
können.

6) Behufs Überwachung der Ausführung der Arbeiten , sowie zur Vornahme von
Materialprüfungen steht dem Beauftragten der Verwaltung jederzeit während der Arbeits¬
stunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei , in welchen zu dem Unter¬
nehmen gehörige Gegenstände angefertigt werden.



7 ) Auf Verlangen hat der Unternehmer den Beginn der Herstellungsarbeiten recht¬

zeitig der Verwaltung anzuzeigen .
8) Entstehen zwischen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverschieden¬

heiten über die Zuverlässigkeit der bei Prüfung der Materialien angewendeten Maschinen

oder Untersuchungsarten , so kann der Unternehmer eine weitere Prüfung in den Königl.

Versuchsanstalten zu Charlottenburg verlangen , deren Festsetzungen endgültig entscheidend

sind. Die hierbei entstehenden Kosten trägt der unterliegende Teil .
1) Der Unternehmer hat der Verwaltung über die mit Handwerkern und Arbeitern

in betreff der Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen geschlossenen Verträge jederzeit

auf Erfordern Auskunft zu erteilen .
2 ) Sollte das angemessene Fortschreiten der Arbeiten oder Lieferungen dadurch in

Frage gestellt werden , dafs . der Unternehmer Handwerkern oder Arbeitern gegenüber die

Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrage nicht oder nicht pünktlich erfüllt , so bleibt der

Verwaltung das Recht Vorbehalten, die von dem Unternehmer geschuldeten Beträge für

dessen Rechnung unmittelbar an die Berechtigten zu zahlen . Der Unternehmer hat die

hierzu erforderlichen Unterlagen , Lohnlisten u . s- w. der Verwaltung zur Verfügung zu

stellen.
Wenn a) die Arbeiten oder Lieferungen des Unternehmers untüchtig sind, oder

b) die Arbeiten oder Lieferungen nach Mafsgabe der verlaufenen Zeit nicht genügend

gefördert sind, oder
c) der Unternehmer den von der Verwaltung gemäfs § 11 getroffenen Anordnungen

nicht nachkommt ,
so ist er zur Beseitigung der vorliegenden Mängel oder zur Befolgung der getroffenen

Anordnungen unter Bewilligung einer angemessenen Frist aufzufordern . Die Fristbestimmung

erfolgt unbeschadet der der Verwaltung schon vor Ablauf der Frist zustehenden Rechte,

insbesondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertragsstrafen . (§ 7 .)

1 ) Kommt der Unternehmer innerhalb der Frist den Anordnungen der Verwaltung

nicht nach , handelt er den ihm durch § 10 , Absatz 3 und 5 auferlegten Verpflichtungen

zuwider oder wird die Sicherheitsleistung (§ 26) nicht spätestens 14 Tage nach Aufforderung

bewirkt , so ist die Verwaltung berechtigt , nach ihrer Wahl entweder

a) gänzlich vom Vertrage zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung

zu verlangen , oder
b) dem Unternehmer die weitere Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen ganz

oder teilweise zu entziehen und Schadenersatz wegen nicht genügender oder verspäteter

Erfüllung zu verlangen , oder
c) auf der Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen vorbehaltlich

aller Schadenersatzansprüche zu bestehen .
Entscheidet sie sich gemäfs a und b, so teilt sie dies dem Unternehmer mittels ein¬

geschriebenen Briefes mit . Erfolgt keine Mitteilung , so ist anzunehmen , dafs sie sich

gemäfs c entschieden habe.
2) Werden dem Unternehmer die Arbeiten oder Lieferungen ganz oder teilweise ent¬

zogen, so kann die Verwaltung , unbeschadet ihrer Schadensersatzansprüche , den noch nicht

vollendeten Teil auf seine Kosten ausführen lassen oder selbst für seine Rechnung aus-

führert.
3) Auf die Berechnung der für die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen dem

Unternehmer zustehenden Vergütung und den Umfang seiner Verpflichtung zum Schaden¬

ersatz finden die Bestimmungen in § 9 entsprechende Anwendung .

4) Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung

mitgeteilt .

§
Erfüllung
der dem

Unternehmer ,
Handwerkern
und Arbeitern

gegenüber
obliegenden
Verbindlich¬

keiten .

§ 12.
Fristen für die

Beseitigung
von Mängeln .

§ 13-
Entziehung

der Arbeiten
oder

Lieferungen .



§ 14-
Ordnungs¬

vorschriften .

§ i5 -
Mitbenutzung

von
Rüstungen .

§ 16.
Beobachtung
polizeilicher
Vorschriften .
Haftung des

Unternehmers
für seine

Angestellten .

§ *7*
Kranken¬

versicherung
der Arbeiter .

_ 7 2_

5) Abschlagszahlungen (§ 22) können im Falle der Arbeitsentziehung dem Unter¬
nehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden , welcher für ihn als sicheres
Guthaben unter Berücksichtigung der entstandenen Gegenansprüche ermittelt ist.

1) Der Unternehmer oder dessen Vertreter mufs sich zufolge Aufforderung auf der
Baustelle einfinden, so oft nach dem Ermessen der Verwaltung die zu treffenden baulichen
Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Baustelle erforderlich machen . Die sämt¬
lichen auf dem Bau beschäftigten Bevollmächtigten , Gehilfen und Arbeiter des Unter¬
nehmers sind bezüglich der Bauausführung und Aufrechthaltung der Ordnung auf dem
Bauplatze den Anordnungen der Verwaltung unterworfen . Im Falle des Ungehorsams
kann ihre sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden.

2 ) Der Unternehmer hat , soweit es seinen Arbeitern nicht selbst möglich ist , an¬
gemessene Unterkunft oder Verpflegung zu entsprechenden Preisen zu finden , die dazu
erforderlichen Einrichtungen auf eigene Kosten zu treffen. Er hat den in dieser Beziehung
an ihn gestellten Anforderungen der Verwaltung zu genügen . Auch im übrigen hat er
denjenigen Anordnungen zu entsprechen , welche zur Sicherung der Gesundheit seiner
Arbeiter und zur Wahrung der Reinlichkeit von der Verwaltung getroffen werden. Abtritte
sind an den ihm angewiesenen Plätzen herzustellen , regelmäfsig zu desinfizieren und dem¬
nächst wieder zu beseitigen . Der Unternehmer ist ferner verpflichtet , auf den Baustellen
die zur ersten Hilfeleistung vor Ankunft des Arztes erforderlichen Verbandmittel und
Arzneien nach den Weisungen der Verwaltung bereit zu halten . Die Verwaltung ist be¬
rechtigt , die ordnungsmäfsige Ausführung der auf Grund der Bestimmungen dieses Absatzes
getroffenen Anordnungen zu überwachen .

3) Der Unternehmer hat überhaupt Räume , Vorrichtungen oder Gerätschaften , die
er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat , so einzurichten und zu unterhalten , und
Dienstleistungen , die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu
regeln , dafs die Angestellten und Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit
geschützt sind, als die Natur der Dienstleistung es gestattet . (§ 618 des B. G.-B ’s .)

4 ) Für die Bewachung seiner Gerüste , Werkzeuge , Geräte u . s . wr. , sowie seiner auf
der Baustelle lagernden Materialien Sorge zu tragen , ist lediglich Sache des Unternehmers .

Die von dem Unternehmer hergestellten Rüstungen sind während ihres Bestehens
auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen . Änderungen an
den Rüstungen im Interesse der bequemeren Benutzung seitens der übrigen Bauhandwerker
vorzunehmen , ist der Unternehmer nicht verpflichtet.

1 ) Für die Befolgung der für Bauausführungen bestehenden polizeilichen Vorschriften
und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ist der Unternehmer für
den ganzen Umfang seiner vertragsmäfsigen Verpflichtungen verantwortlich . Kosten , welche
ihm dadurch erwachsen , können der Staatskasse gegenüber nicht in Rechnung gestellt
werden.

2 ) Der Unternehmer trägt insbesondere die Verantwortung für die gehörige Stärke
und sonstige Tüchtigkeit der Rüstungen , Transportbrücken u . s . w. Dieser Verantwortung
unbeschadet ist er aber auch verpflichtet, eine von der Verwaltung angeordnete Ergänzung
und Verstärkung der Rüstungen , Transportbrücken u . s . w. unverzüglich und auf eigene
Kosten zu bewirken.

1 ) Auf Verlangen der Verwaltung hat der Unternehmer gegen Bestellung aus¬
reichender Sicherheit eine den Vorschriften der §§ 69 bis 72 des Krankenversicherungs¬
gesetzes unterliegende Baukrankenkasse entweder für seine versicherungspflichtigen Arbeiter
und Angestellten allein , oder mit anderen Unternehmern , welchen die Ausführung von
Arbeiten auf eigene Rechnung übertragen wird , gemeinsam zu errichten . Eine für den
ständigen Betrieb des Unternehmens bereits bestehende Betriebskrankenkasse kann unter
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den im § 70 des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehenen Bedingungen für das von dem
Unternehmer bei der staatlichen Bauausführung verwendete Personal als Baukrankenkasse
anerkannt werden.

2 ) Errichtet die Verwaltung selbst eine Baukrankenkasse , so gehören die von dem
Unternehmer bei der Bauausführung beschäftigten versicherungspflichtigen Personen mit dem

Tage des Eintrittes in die Beschäftigung der Baukrankenkasse als Mitglieder an . Befreit
von dieser Zugehörigkeit sind nur diejenigen Personen , welche einer nach dem vorher¬

gehenden Absätze als Baukrankenkasse anerkannten Krankenkasse oder einer den Anforde¬

rungen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden Hilfskasse als Mitglieder
angehören . Der Unternehmer erkennt das Statut der von der Verwaltung errichteten Bau¬
krankenkasse als für ihn verbindlich an . Zu den Kosten der Rechnungs - und Kassen¬

führung hat er in diesem Falle auf Verlangen der Verwaltung einen von derselben fest¬
zusetzenden Beitrag zu leisten.

3 ) Unterläfst der Unternehmer , die Krankenversicherung der von ihm beschäftigten
Personen zu bewirken , so ist er verpflichtet , alle Aufwendungen zu erstatten , welche etwa
der Verwaltung hinsichtlich der von ihm beschäftigten Personen durch Erfüllung der aus
dem Krankenversicherungsgesetze sich ergebenden Verpflichtungen erwachsen.

4) Etwaige in diesem Falle von der Baukrankenkasse statutenmäfsig geleistete Unter¬

stützungen sind von dem Unternehmer gleichfalls zu ersetzen.
5 ) Die von dem Unternehmer bestellte Sicherheit haftet auch für die Erfüllung der

sämtlichen vorstehend bezeichneten Verpflichtungen in Bezug auf die Krankenversicherung .
1 ) Für unbefugtes Betreten , sowie für Beschädigungen angrenzender Ländereien , § iS .

insbesondere durch Entnahme oder Auflagerung von Erde und anderen Gegenständen
außerhalb der schriftlich dazu angewiesenen Flächen , ingleichen für die Folgen eigen- Unternehmers

mächtiger Versperrungen von Wegen oder Wasserläufen , haftet ausschliefslich der Unter -

nehrner , mögen diese Handlungen von ihm oder von seinen Bevollmächtigten , Gehilfen oder Dritter.
Arbeitern vorgenommen sein.

2 ) Für den Fall einer solchen widerrechtlichen und nach pflichtmäfsiger Überzeugung
der Verwaltung dem Unternehmer zur Last fallenden Beschädigung erklärt sich dieser damit
einverstanden , dafs die Verwaltung auf Verlangen des Beschädigten durch einen nach An¬

hörung des Unternehmers von ihr zu wählenden Sachverständigen auf seine Kosten den Be¬

trag des Schadens ermittelt und für seine Rechnung an den Beschädigten auszahlt , im
Falle eines rechtlichen Zahlungshindernisses aber hinterlegt , sofern die Zahlung oder Hinter¬

legung mit der Mafsgabe erfolgt , dafs dem Unternehmer die Rückforderung für den Fall
Vorbehalten bleibt , dafs auf seine gerichtliche Klage dem Beschädigten der Ersatzanspruch
ganz oder teilweise aberkannt werden sollte.

1) Die Verwaltung ist berechtigt , zu verlangen , dafs über alle später nicht mehr § *9-
nachzumessenden Arbeiten von den beiderseits zu bezeichnenden , Beauftragten während der

Ausführung gegenseitig anzuerkennende Aufzeichnungen geführt werden , welche demnächst des Baues
, -r . . ^ 1 1 und Abnahme .
der Berechnung zu Grunde zu legen sind.

2) Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer der Ver¬

waltung durch eingeschriebenen Brief Anzeige zu machen , worauf der Termin für die Ab¬
nahme mit thunlichster Beschleunigung anberaumt und dem Unternehmer schriftlich gegen
Beliändigungsschein oder mittels eingeschriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

3) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich bestimmten Zeitpunkte er¬
folgen, so ist der Unternehmer nicht berechtigt , die Abnahme vor jenem Zeitpunkte zu verlangen .

4) Über die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung aufgenommen ; auf Ver¬
langen des Unternehmers mufs dies geschehen . Die Verhandlung ist von dem Unternehmer
oder dem für ihn etwa erschienenen Stellvertreter mit zu vollziehen.
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§ 20.
Rechnungs¬
aufstellung .

§ 21.
Tagelohn¬

rechnungen .

Abschlags¬
zahlungen .

Schlufszahlung .

§ 24-
Zahlende

Kasse .

Gewährleistung

5) Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung wird dem Unternehmer
auf Verlangen eine beglaubigte Abschrift mitgeteilt .

6) Erscheint in dem zur Abnahme anberaumten Termin gehöriger Benachrichtigung
ungeachtet weder der Unternehmer selbst , noch ein Vertreter für ihn , so gelten die durch
die Beauftragten der Verwaltung bewirkten Aufnahmen und sonstigen Feststellungen als
anerkannt .

7 ) Auf die Feststellung des von dem Unternehmer Geleisteten im Falle der Ent¬
ziehung der Arbeiten oder Lieferungen (§ 13) finden diese Bestimmungen gleichmäfsig An¬
wendung .

8) Müssen Teillieferungen sofort nach ihrer Anlieferung abgenommen werden , so
bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht ; vielmehr ist
es seine Sache , für seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge zu tragen .

1) Bezüglich der förmlichen Aufstellung der Rechnung , welche in der Form , Aus¬
drucksweise , Bezeichnung der Bauteile und Reihenfolge der Posten genau nach dem
Verdingungsanschlage einzurichten ist , hat der Unternehmer den von der Verwaltung ge¬
stellten Anforderungen zu entsprechen .

2) Etwaige Mehrarbeiten oder Mehrlieferungen sind in besonderer Rechnung nach¬
zuweisen , unter deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Vereinbarungen , welche darüber
getroffen worden sind.

1) Werden im Aufträge der Verwaltung seitens des Unternehmers Arbeiten im Tage¬
lohn ausgeführt , so ist die Liste der hierbei beschäftigten Arbeiter dem bauleitenden Beamten
oder dessen Vertreter behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen . Etwaige Aus¬
stellungen dagegen sind dem Unternehmer binnen längstens acht Tagen mitzuteilen .

2) Die Tagelohnberechnungen sind längstens von zwei zu zwei Wochen einzureichen .
1) Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag

nach Mafsgabe des jeweilig Geleisteten oder Gelieferten bis zu der von der Verwaltung mit
Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt (§ 13 , Absatz 5) .

2 ) Hiervon können noch nicht hinterlegte Sicherheitsbeträge (§ 26 ) , sowie anderweitige
auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unternehmer in
Abzug gebracht werden.

1) Die Schlufszahlung erfolgt alsbald nach vollendeter Prüfung und Feststellung der
vom Unternehmer einzureichenden Rechnung (§ 20).

2 ) Bleiben bei der Schlufsabrechnung Meinungsverschiedenheiten zwischen der Ver¬
waltung und dem Unternehmer bestehen , so soll diesem gleichwohl das ihm unbestritten
zustehende Guthaben nicht vorenthalten werden .

3) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Restguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages mufs der Unternehmer alle Ansprüche , welche er aus dem Vertrags¬
verhältnis über die behördlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint , be¬
stimmt bezeichnen und sich Vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser Ansprüche
später ausgeschlossen ist.

Alle Zahlungen erfolgen , sofern nicht in den besonderen Bedingungen etwas anderes
festgesetzt ist , auf der Kasse der Verwaltung , für welche die Arbeiten oder Lieferungen
ausgeführt werden.

1) Die in den besonderen Bedingungen des Vertrages vorgesehene , in Ermangelung
' solcher nach den allgemein gesetzlichen Vorschriften sich bestimmende Frist für die dem
Unternehmer obliegende Gewährleistung für die Güte der Arbeit oder der Materialien be¬
ginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme der Arbeit oder Lieferung .

2) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren (Art . 377
des Handelsgesetzbuches ) ist nicht statthaft .
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1) Die Sicherheit für die vollständige Vertragserfüllung kann durch Bürgen oder

Pfänder bestellt werden : durch Bürgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung . Der

Bürge hat einen Bürgschein nach Anordnung der Verwaltung auszustellen .
2 ) Die Höhe der zu bestellenden Pfänder beträgt fünf (5) vom Hundert der Vertrags¬

summe , soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
3) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulassen, das für alle

von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmäfsig übernommenen Verpflich¬

tungen haftet . Die Höhe des Generalpfandes wird verwaltungsseitig nach dem Durch¬

schnittswert sämtlicher von dem Unternehmer auszuführenden oder in den letzten drei

Jahren ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen bemessen und festgesetzt.

4) Die Verwaltung behält sich das Recht vor, das Generalpfand jederzeit bis höchstens

zum Gesamtbeträge der Einzelpfänder , an deren Stelle es bestellt ist, zu erhöhen , sofern es

zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach ihrem Ermessen nicht ge¬

nügt . Sie ist berechtigt , ihr Einverständnis mit der Bestellung eines Generalpfandes jeder¬
zeit zurückzuziehen und zu verlangen , dafs an dessen Stelle innerhalb der von ihr zu

bestimmenden Frist die erforderlichen Einzelpfänder hinterlegt werden . Die Freigabe des

Generalpfandes erfolgt in diesem Falle nicht vor Stellung sämtlicher Einzelpfänder .

5 ) Zum Pfände können bestellt werden entweder Forderungen , die in das Reichs¬

schuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind , oder bares

Geld, Wertpapiere , Depotscheine der Reichsbank , Sparkassenbücher oder Wechsel.

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung über . Es wird

nicht verzinst. Dem Unternehmer steht ein Anspruch auf Rückerstattung nur dann zu,

wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat .

7) Als Wertpapiere werden angenommen die Schuldverschreibungen , welche von dem

Deutschen Reiche , oder von einem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder gewährleistet
sind, sowie die Stamm - und Stamm -Prioritäts -Aktien und Prioritäts -Obligationen derjenigen
Eisenbahnen , deren Erwerb durch den preufsischeir Staat gesetzlich genehmigt ist , zum

vollen Kurswerte , die übrigen bei der deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten zu dem

daselbst beleihbaren Bruchteil des Kurswertes .
8 ) Depotscheine der Reichsbank über hinterlegte verpfändungsfähige (vergl . zu 7)

Wertpapiere werden angenommen , wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkunde des Unter¬

nehmers und eine Aushändigungsbescheinigung der Reichsbank nach Anordnung der Ver¬

waltung überreicht wird.
9) Sparkassenbücher werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen . Gleich¬

zeitig ist über das Sparkassenguthaben eine Verpfändungsurkunde nach Anordnung der

Verwaltung auszustellen .
10) Wechsel werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen , wenn sie an

den durch die zuständige Verwaltungsbehörde vertretenen Fiskus bei Sicht zahlbar , gezogen

und acceptiert sind, eigene Wechsel nur , wenn sie bei Sicht zahlbar lind avaliert sind und

als Wechselnehmer der Fiskus bezeichnet ist.
11) Die Ergänzung einer Pfandbestellung kann gefordert werden , falls diese infolge

teilweiser Inanspruchnahme oder eines Kursrückganges nicht mehr genügend Deckung bietet .

12) Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen , Wertpapieren ,

Depotscheinen , Sparkassenbüchern und Wechseln erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen .

Die Verwaltung behält sich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in Wechseln oder Bürg¬

schaften bestellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern.

13 ) Wertpapieren sind stets die Erneuerungsscheine beizufügen .

14) Zins- , Renten - und Gewinnanteilsscheine können dem Unternehmer auf Grund

des Vertrages belassen werden . Anderenfalls werden sie , solange als nicht eine Veräufserung

§ 26.
Sicherheits -

Stellung .
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der Wertpapiere zur Deckung entstandener A^erbindlichkeiten in Aussicht genommen werden
mufs, zu den Fälligkeitstagen dem Unternehmer ausgehändigt .

15) Die Verwaltung überwacht nicht , ob die ihr verpfändeten Wertpapiere , Depot¬
scheine, Sparkassenbücher und Wechsel zur Auszahlung aufgerufen , ausgelost oder gekün¬
digt werden oder ob sonst eine Veränderung betreffs ihrer eintritt . Hierauf zu achten
und das Geeignete zu veranlassen , ist lediglich Sache des Verpfänders , den auch allein die
nachteiligen Folgen treffen, wenn die nötigen Mafsregeln unterbleiben .

16) Die Rückgabe der Pfänder , soweit sie für Verbindlichkeiten des Unternehmers
nicht in Anspruch zu nehmen sind , erfolgt , falls sie nicht als Generalpfand bestellt sind,
nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen vollständig erfüllt hat , und
insoweit die Pfänder zur Sicherung der Verpflichtung zur Gewährleistung dienen , nach¬
dem die Gewährleistungszeit abgelaufen ist. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt
als bedungen , dafs die Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der Gewährleistung
sich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten sind.

1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer seine vertragsmäfsigen
Verpflichtungen nicht auf andere übertragen .

2) Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs , so ist die Ver¬
waltung berechtigt , den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben .

3) Bezüglich der in diesem Falle zu gewährenden Vergütung , sowie der Gewährung
von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des § 13 sinngemäfs Anwendung .

4) Für den Fall , dafs der Unternehmer mit dem Tode abgehen sollte , bevor der
Vertrag vollständig erfüllt ist , hat die Verwaltung die Wahl , ob sie das Vertragsverhältnis
mit seinen Erben fortsetzen oder es als aufgelöst betrachten will .

5 ) Macht die Verwaltung von den ihr nach Absatz 2 und 4 zustehenden Rechten
Gebrauch , so teilt sie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder seinen Erben
mittels eingeschriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung , so ist anzunehmen , dafs sie
auf der Erfüllung oder Fortsetzung des Vertrages bestehe .

Für die aus dem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der Unternehmer
— unbeschadet der im § 29 vorgesehenen Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes — bei dem
zuständigen Gerichte , in dessen Bezirk die den Vertrag abschliefsende Behörde ihren Sitz
hat , Recht zu nehmen .

1) Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten , sowie
über die Ausführung des Vertrages sind zunächst der vertragschliefsenden Behörde zur Ent¬
scheidung vorzulegen.

2) Die Entscheidung dieser Behörde gilt als anerkannt , falls der Unternehmer nicht
binnen vier Wochen vom Tage der Zustellung der Behörde anzeigt , dafs er auf schieds¬
richterliche Entscheidung über die Streitigkeiten antrage .

3) Die Fortführung der Bauarbeiten nach Mafsgabe der von der Verwaltung ge¬troffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.
4) Auf das schiedsrichterliche Verfahren finden die Vorschriften in § § 1025 bis 1048der deutschen Civilprozefsordnung Anwendung .
5 ) Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die besonderen Vertrags¬

bedingungen abweichende Vorschriften nicht getroffen sind , ernennen die Verwaltung und
der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Schiedsrichter sollen nicht gewählt werden ausder Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten , zu deren Geschäftskreis die
Angelegenheit gehört hat .

6 ) Falls die Schiedsrichter sich über einen gemeinsamen Schiedsspruch nicht einigenkönnen , wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt . Dieser wird von den Schieds¬
richtern gewählt , oder, wenn sie sich nicht einigen können , von dem Leiter derjenigen be-
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nachbarten Provinzialbehörde desselben Verwaltungszweiges ernannt , deren Sitz dem Sitze
der vertragschliefsenden Behörde am nächsten belegen ist.

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu befinden,ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen u . s . w.)
stattzufinden hat . Die Entscheidung über den Streitgegenstand erfolgt nach Stimmen¬
mehrheit .

8) Bestehen in Beziehung auf Summen , über welche zu entscheiden ist , mehr als
zwei Meinungen , so wird die für die gröfste Summe abgegebene Stimme der für die zu¬
nächst geringere abgegebenen hinzugerechnet .

9) Über die Tragung der Kosten des schiedsgerichtlichen Verfahrens entscheidet das
Schiedsgericht nach billigem Ermessen .

10) Wird der Schiedspruch in den in § 1041 der Civilprozefsordnung bezeichneten
Fällen aufgehoben , so hat die Entscheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechtswege zu
erfolgen.

1) Briefe und Depeschen , welche den Abschlufs und die Ausführung des Vertrages
betreffen, werden beiderseits frei gemacht .

2) Die Portokosten für solche Geld- und sonstigen Sendungen , welche in ausschliefs-
lichem Interesse des Unternehmers erfolgen, trägt dieser.

3 ) Die Kosten des Vertragsstempels trägt der Unternehmer nach Mafsgabe der ge¬
setzlichen Bestimmungen .

4 ) Die übrigen Kosten des Vertragsabschlusses fallen jedem Teile zur Hälfte zur Last .
Anerkannt . . . . den . . . ten 19 . .

(Der Unternehmer .)
Für die Ausführung- von Leistungen oder Lieferungen, also wenn es sich

um Lieferung von Baumaterialien, Konstruktionsteilen , Betriebsmaterialien und
um Beschaffung sonstiger beweglicher Gegenstände handelt, kommen folgende
»Allgemeine Bedingungen« in Betracht , die zum Teile allerdings den vorher
angeführten gleichen.

1) Den Gegenstand des Unternehmens bildet die Ausführung der im Vertrage be¬
zeichneten Leistung oder Lieferung .

2) Im einzelnen bestimmt sich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden
Leistung oder Lieferung nach dem Vertrage , den Zeichnungen und sonstigen als zum Ver¬
trage gehörig bezeichneten Unterlagen .

3 ) Nachträgliche Abänderungen der Beschaffenheit des Lieferungsgegenstandes oder der
Leistung anzuordnen , bleibt der Verwaltung Vorbehalten. Wird dadurch eine Änderung des
Preises bedingt , so erfolgt die Entschädigung hierfür im billigen Verhältnis zu dem ver-
tragsmäfsig vereinbarten Preise . Die Entschädigungssätze sind rechtzeitig schriftlich zu
vereinbaren . Leistungen oder Lieferungen , welche in dem Vertrage oder in den dazu ge¬
hörigen Unterlagen nicht vorgesehen sind , können dem Unternehmer nur mit seiner Zu¬
stimmung übertragen werden.

1) Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Leistungen
oder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäfsigen Einheitspreise berechnet .

2 ) Insoweit für Nebenleistungen sowie für das Vorhalten von Werkzeug und Geräten
nicht besondere Preisansätze vorgesehen sind, umfassen die vereinbarten Preise zugleich die
Vergütung für Nebenleistungen aller Art. Auch die Gestellung der zu den Güteprüfungen
erforderlichen Arbeitskräfte , Maschinen und Geräte liegt dem Unternehmer ohne besondere
Entschädigung ob.

3 ) Etwaige auf den Lieferungsgegenständen beruhende Patentgebühren trägt der
Unternehmer . Derselbe hat die Verwaltung gegen Patentansprüche Dritter zu vertreten .

§ 30.
Kosten und

Stempel .

85.
Allgemeine
Vertrags¬

bedingungen
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Ausführung
von Leistungen
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Lieferungen :

§ *•
Gegenstand

des Vertrages .

§ 2.
Berechnung

der
Vergütung »
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§ 3-
Mehrleistungen

oder Mehr¬
lieferungen .

§ 4.
Beginn ,

Fortführung
und Vollendung
der Leistungen

oder
Lieferungen .

§ 3-
Vertragsstrafe .

§ 6.
Behinderung

der Leistungen
oder

Lieferungen .

§ 7-
Güte der

Leistungen
oder

Lieferungen .

4 ) Für Fässer und Verpackungsmaterial wird weder eine Vergütung geleistet , noch

eine Gewähr für gute Aufbewahrung übernommen . Sie gehen in das Eigentum der Ver¬

waltung über , sofern nicht abweichende Vereinbarungen getroffen sind.

Einseitig oder ohne vorherige Bestellung (Auftrag ) von dem Unternehmer bewirkte

Leistungen oder Lieferungen brauchen nicht angenommen zu werden ; auch ist die Ver¬

waltung befugt , solche Leistungen auf Gefahr und Kosten des Unternehmers wieder be¬

seitigen zu lassen . Dieser hat bei Nichtannahme nicht nur keinerlei Vergütung für der¬

artige Leistungen oder Lieferungen zu beanspruchen , sondern mufs auch für allen Schaden

auf kommen , welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die Verwaltung ent¬

standen ist.
1) Der Beginn , die Fortführung und Vollendung der Leistungen oder Lieferungen

hat innerhalb der im Vertrage festgesetzten Fristen zu erfolgen . Ist im Vertrage über den

Beginn der Leistungen oder Lieferungen eine Vereinbarung nicht enthalten , so hat der

Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderung seitens der Verwaltung
zu beginnen . Die Leistung oder Lieferung mufs im Verhältnis zu den bedungenen Voll¬

endungsfristen fortgesetzt angemessen gefördert werden. (§ 11 .)
2) Die Vorräte an Materialien müssen allezeit den übernommenen Leistungen oder

Lieferungen entsprechen .
1) Die Berechtigung der Verwaltung , eine Vertragsstrafe von dem Guthaben des Unter¬

nehmers einzubehalten , richtet sich nach § § 339 bis 341 des B . G.-B ’s .
2) Die Vertragsstrafe gilt nicht als erlassen , wenn die Verwaltung verspätete oder

ungenügende Leistungen oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat .

3) Für die Berechnung einer Verzugsstrafe bei Leistungen oder Lieferungen ist der

Zeitpunkt mafsgebend , an welchem die Leistung nach dem Vertrage fertiggestellt oder die

Anlieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte stattfinden sollte.

4) Eine tageweise zu berechnende Vertragsstrafe für verspätete Ausführung von

Leistungen oder Lieferungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonn¬

tage und allgemeinen Feiertage aufser Ansatz.
1) Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmäfsigen Fortführung der über¬

nommenen Leistungen oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung oder höhere

Gewalt gehindert , so hat er der Verwaltung hiervon sofort Anzeige zu erstatten .
2 ) Unterläfst der Unternehmer diese Anzeige, so steht ihm ein Anspruch auf Berück¬

sichtigung der angeblich hindernden Umstände nicht zu .
3 ) Der Verwaltung bleibt Vorbehalten, falls die bezüglichen Angaben des Unter¬

nehmers für begründet zu erachten sind , eine angemessene Verlängerung der im Vertrage
festgesetzten Leistungs - oder Lieferungsfristen zu bewilligen.

4 ) Nach Beseitigung der Hinderungen sind die Leistungen oder Lieferungen ohne
weitere Aufforderung ungesäumt wieder aufzunehmen .

1) Die Leistungen oder Lieferungen müssen den besten Regeln der Technik und den
besonderen Bestimmungen des Vertrages entsprechen .

2 ) Behufs Übenvachung der Ausführung der Leistungen oder Lieferungen , sowie Vor¬
nahme von Materialprüfungen steht den Beauftragten der Verwaltung jederzeit während der
Arbeitsstunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei , in welchen zu dem
Unternehmen gehörige Gegenstände angefertigt werden . Auf Verlangen hat Unternehmer
den Beginn der Herstellungsarbeiten rechtzeitig bei der Verwaltung anzuzeigen . Müssen
einzelne Leistungen oder Teillieferungen sofort nach ihrer Ausführung geprüft werden , so
bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht ; vielmehr ist

es dessen Sache, für seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Prüfung Sorge zu tragen .

3 ) Entstehen zwischen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverschieden -
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heiten über die Zuverlässigkeit der hierbei angewendeten Maschinen oder Untersuchungs¬
arten , so kann der Unternehmer eine weitere Prüfung in den Kgl . Versuchsanstalten zu
Charlottenburg verlangen , deren Festsetzungen endgültig entscheidend sind. Die hierbei
entstehenden Kosten trägt der unterliegende Teil .

4) Die bei der Güteprüfung nicht bedingungsgemäfs befundenen Gegenstände hat
Unternehmer unentgeltlich und , falls die Güteprüfung nicht in der Werkstatt , Fabrik u . s . w.
des Unternehmers stattgefunden hat , auch frei Anlieferungsort zu ersetzen. (§ 11.)

5 ) Für die durch Zurückweisung nicht bedingungsgemäfser Gegenstände entstehenden
Kosten und Verluste an Materialien hat der Unternehmer die Verwaltung schadlos zu halten .

1) Die Anlieferung der Leistungs - und Lieferungsgegenstände hat nach den Bestim-
o

5
t

8
d

mungen des Vertrages zu erfolgen . Anlieferung
2 ) Ist die Anlieferung frei Waggon vereinbart , so ist Unternehmer verpflichtet , die und Versandt .

Materialien unter thunlichster Ausnutzung der Tragfähigkeit der Eisenbahnwagen aufzugeben
und die hierbei entstehenden Nebenkosten , wie z . B. für die Ausfertigung der Frachtbriefe
und die etwa verlangte bahnamtliche Feststellung des Gewichtes der Sendung , zu tragen .

3 ) In dem Frachtbriefe sind seitens des Unternehmers die zu versendenden Materialien
nach deren Benennung , Stückzahl , Gewicht und zutreffendenfalls Länge aufzunehmen .

4) Unterlassung der Gewichtsangabe seitens des Absenders soll dem Anträge auf
bahnamtliche Feststellung des Gewichtes gleichgeachtet werden.

1) Die Abnahme des Gegenstandes der Leistung oder Lieferung erfolgt an den von § 9•
. . Abnahme und

der Verwaltung zu bezeichnenden Empfangs - (Erfüllungs -) Orten . Erst mit dem Zeitpunkte Gewährleistung .
1 der Abnahme geht das Eigentum und die Gefahr auf die Verwaltung über.

2) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich bestimmten Zeitpunkte
erfolgen , so ist der Unternehmer nicht berechtigt , die Abnahme vor jenem Zeitpunkte zu
verlangen .

1 3 ) Ist die im § 7 vorgesehene Güteprüfung bereits vorher vorgenommen und ihr Er-
' gebnis als bedingungsgemäfs anerkannt worden , so . findet , eine Wiederholung derselben bei

, der Abnahme in der Regel nicht statt .
4 ) Mit der Abnahme beginnt die in den besonderen Bedingungen des Vertrages vor¬

gesehene , in Ermangelung solcher nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften (vergl.
§ § 477 u . 638 B . G.-B ’s.) sich bestimmende Frist für die dem Unternehmer obliegende Ge¬
währleistung für die Güte der Leistung oder Lieferung .

5) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren (§ 377
des Handelsgesetzbuches ) ist nicht statthaft .

6) Bezüglich der bei der Abnahme zurückgewiesenen Gegenstände liegt dem Unter¬
nehmer die gleiche Ersatzverpflichtung ob , wie bezüglich der bei der Güteprüfung nicht
bedingungsgemäfs befundenen Gegenstände . (§ 7 .)

7) Für alle Gegenstände dagegen , welche sich während der Dauer der Gewähr¬
leistung als nicht bedingungsgemäfs erweisen, bezw. für solche , welche infolge schlechten
Materials oder mangelhafter Herstellung bei gewöhnlicher Betriebsnutzung , d . h . . mit Aus-
schlufs nachweisbarer Unfälle , betriebsunbrauchbar werden oder bei der Bearbeitung sich
als fehlerhaft herausstellen , ist Unternehmer verpflichtet

a) sofern nach den besonderen Bedingungen Naturalersatz stattfindet : neue , den Be¬

dingungen entsprechende Stücke frei Empfangs -(Erfüllungs -)Ort zu liefern (§ 11) ;
b) sofern nach den besonderen Bedingungen Geldausgleich eintritt :

1) den vertragsmäfsigen Lieferpreis,
2) die Frachtkosten von dem Anlieferungsorte oder der demselben zunächst ge¬

legenen Station nach dem Erfüllungsorte zu vergüten .
8) Bei Berechnung der Frachtkosten wird der zur Zeit der Ersatzforderung gütige
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Beseitigung
von Mängeln .

Tarif für Wagenladungen von 10 000 ks zu Grunde gelegt . Die bezüglichen Beträge sind
innerhalb 4 Wochen nach ergangener Aufforderung einzuzahlen .

§ 10. 1) Unbeschadet des Rechtes , seine Ansprüche im schiedsrichterlichen Verfahren (§ 20)
Bestimmungen geltend zu machen , ist Unternehmer verpflichtet , sich zunächst dem Urteile des mit der

für die Güteprüfung oder Abnahme betrauten Beamten zu unterwerfen . Etwa erforderliche Nach -

rbnlhmfund arbeiten an einzelnen , den Bedingungen nicht voll entsprechenden Leistungs - oder Lieferungs -

Gewährleistung , gegenständen hat der Unternehmer ungesäumt auszuführen , widrigenfalls dies seitens der

Verwaltung auf seine Kosten geschehen kann .
2) Der Unternehmer ist verpflichtet, auf der Verwaltung gehörigen Lagerplätzen be¬

findliche, zurückgewiesene oder während der Garantiezeit schadhaft gewordene Gegenstände ,
welche letztere auf der der Verwendungsstelle zunächstbelegenen Station von der Verwaltung
zur Verfügung gestellt werden können , alsbald von der Lagerstelle zu entfernen . Geschieht
das innerhalb der festgesetzten Frist nicht , so können diese Gegenstände seitens der Ver¬
waltung auf Kosten und für Rechnung des Unternehmers beliebig veräufsert werden.
(SS 383, 384 u . 386 B . G .-B ’s .)

§ ii - Zum Ersatz der bei der Güteprüfung (§ 7 ), bei der Abnahme (§ 9) und , soweit
Nachlieferungen Naturalersatz stattfindet , auch der nach der Abnahme (§ 9) zurückgewiesenen Leistungen

oder oder Lieferungen ist dem Unternehmer eine angemessene Frist zu bestimmen . Das Gleiche

gilt, wenn die Leistungen oder Lieferungen untüchtig oder nach Mafsgabe der verlaufenen
Zeit nicht genügend gefördert sind, von der Beseitigung dieser Mängel . Die Fristbestimmung
erfolgt unbeschadet der der Verwaltung schon vor Ablauf der Frist zustehenden Rechte ,
insbesondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertragsstrafen (§ 5 ).

Entziehung
0 Kommt der Unternehmer innerhalb der Frist den Anordnungen der Verwaltung

der Leistungen nicht nach , so sind seine Ersatzleistungen oder - Lieferungen nicht bedingungsgemäfs , oder

Lieferungen
^ ie Sicherheitsleistung (§ 17 ) nicht spätestens binnen 14 Tagen nach Aufforderung be¬

wirkt, so ist die Verwaltung berechtigt , nach ihrer Wahl entweder
a) gänzlich vom Vertrage zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu

verlangen , oder
b) dem Unternehmer die weitere Ausführung der Leistungen oder Lieferungen ganz

oder teilweise zu entziehen und Schadenersatz wegen nicht genügender oder verspäteter
Erfüllung zu verlangen , oder

c) auf der Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen vorbehaltlich
aller Schadensersatzansprüche zu bestehen . Entscheidet sie sich gemäfs a oder b , so teilt
sie dies dem Unternehmer mittels eingeschriebenen Briefes mit . Erfolgt keine Mitteilung ,
so ist anzunehmen , dafs sie sich gemäfs c entschieden habe.

2) Werden dem Unternehmer die Leistungen oder Lieferungen ganz oder teilweise
entzogen , so kann die Verwaltung , unbeschadet ihrer Ersatzansprüche , den noch nicht voll¬
endeten Teil auf seine Kosten ausführen lassen oder selbst für seine Rechnung ausführen .

3 ) Nach beendeter Leistung oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung
mitgeteilt.

4 ) Abschlagszahlungen (§ 14) können im Falle der Entziehung der Leistung oder
Lieferung dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden , welcher
für ihn als sicheres Guthaben unter Berücksichtigung der entstandenen Gegenansprüche er¬
mittelt ist.

1) Bezüglich der förmlichen Aufstellung der Rechnung , welche in der Form , Aus¬
drucksweise und Reihenfolge der Posten genau nach dem Vertrage und dessen Unterlagen
einzurichten ist , hat der Unternehmer den von der Verwaltung gestellten Anforderungen zu
entsprechen .

2 ) Etwaige Mehrleistungen oder Mehrlieferungen sind in besonderer Rechnung nach -

§ 13-
Kechnungs -
aufstellung .



zuweisen unter deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Vereinbarungen , welche darüber
getroffen worden sind.

1) Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag
nach Mafsgabe des jeweilig Geleisteten oder Gelieferten bis zu der von der Verwaltung
mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt (vergl. § 12 , Absatz 4) .

2 ) Hiervon können noch nicht hinterlegte Sicherheitsbeträge (§ 17), sowie anderweitige
auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unternehmer in Abzug
gebracht werden.

1) Die Schlufszahlung erfolgt nach vollendeter Prüfung und Feststellung der vom
Unternehmer einzureichenden Rechnung (§ 13 ).

2) Bleiben bei der Schlufsabrechnung Meinungsverschiedenheiten ' zwischen der Ver¬
waltung und dem Unternehmer bestehen , so soll diesem gleichwohl das ihm unbestritten
zustehende Guthaben nicht vorenthalten werden.

3 ) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Restguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages mufs der Unternehmer alle Ansprüche , welche er aus dem Vertrags¬
verhältnis über die behördlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint , be¬
stimmt bezeichnen und sich schriftlich Vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser
Ansprüche später ausgeschlossen ist.

Alle Zahlungen erfolgen , sofern nicht in den besonderen Bedingungen oder im Ver¬
trage etwas anderes festgesetzt ist , auf der Kasse der Verwaltung , für welche die Leistung
oder Lieferung ausgeführt ward. \ ,

(Bei allen durch die Post erfolgenden Zahlungen wird das Postgeld von dem Geldbeträge in
Abzug gebracht .)

1) Die Sicherheit für die vollständige Vertragserfüllung kann durch Bürgen oder
Pfänder bestellt werden , durch Bürgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung . Der
Bürge hat einen Bürgschein nach Vorschrift der Verwaltung auszustellen.

2) Die Höhe der zu bestellenden Pfänder beträgt fünf (5) Vomhundert der Vertrags¬
summe , soweit nicht anderes bestimmt ist.

3 ) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulassen , das für alle
von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmäfsig übernommenen Ver¬
pflichtungen haftet . Die Höhe des Generalpfandes wird verwaltungsseitig nach dem Durch¬
schnittswert sämtlicher von dem Unternehmer auszuführenden oder in den letzten drei
Jahren ausgeführten Lieferungen oder Leistungen bemessen und festgesetzt .

4) Die Verwaltung behält sich das Recht vor, das Generalpfandobjekt bis höchstens
zum Gesamtbeträge der Einzelpfänder , an deren Stelle es bestellt ist , zu erhöhen , sofern
es zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach ihrem Ermessen nicht
genügt . Sie ist berechtigt , ihr Einverständnis mit der Bestellung eines Generalpfandes
jederzeit zurückzuziehen und zu verlangen , dafs an dessen Stelle, innerhalb der von ihr zu
bestimmenden Frist , die erforderlichen Einzelpfänder hinterlegt werden . Die Freigabe des
Generalpfandes erfolgt in diesem Falle nicht vor Stellung sämtlicher Einzelpfänder .

5 ) Zum Pfände können bestellt werden entweder Forderungen , die in das Reichs¬
schuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaates eingetragen sind , oder bares
Geld, Wertpapiere , Depotscheine der Reichsbank , Sparkassenbücher oder Wechsel.

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung über . Dasselbe
wird nicht verzinst. Dem Unternehmer steht ein Anspruch auf Rückerstattung nur dann
zu , wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat .

7 ) Als Wertpapiere werden angenommen : die Schuldverschreibungen , welche von dem
Deutschen Reiche oder einem deutschen Bundesstaate ausgestellt oder gewährleistet sind,
sowie die Stamm - und Stamm -Prioritätsaktien und die Prioritätsobligationen derjenigen

Handbuch der Architektur . I . 5. 6

§ 14-
Abschlags¬
zahlungen .

§ 15-
Schlufszahlung .

§ 16.
Zahlende
Kasse .

§ w -
Sicherheits¬

stellung .
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Eisenbahnen , deren Erwerb durch den preufsischen Staat gesetzlich genehmigt ist , zum
vollen Kurswerte , die übrigen bei der deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten zu dem
daselbst beleihbaren Bruchteil des Kurswertes .

8) Depotscheine der Reichsbank über hinterlegte , verpfändungsfähige (vergl. zu 7)
Wertpapiere werden entgegengenommen , wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkunde des
Unternehmers und eine Aushändigungsbescheinigung der Reichsbank nach Anordnung der
Verwaltung überreicht wird.

9) Sparkassenbücher werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen .
Gleichzeitig ist über das Sparkassenguthaben eine Verpfändungsurkunde nach Anordnung
der Verwaltung auszustellen .

10) Wechsel werden nach dem Ermessen der Verwaltung angenommen , wenn sie an
den durch die zuständige Verwaltungsbehörde vertretenen König ] . Fiskus bei Sicht zahlbar ,
gezogen und acceptiert sind , eigene Wechsel nur , wenn sie bei Sicht zahlbar und avaliert
sind und wenn als Wechselnehmer der Fiskus bezeichnet ist.

11) Die Ergänzung einer Pfandbestellung kann gefordert werden , falls diese infolge
teilweiser Inanspruchnahme oder eines Kursrückganges nicht mehr genügend Deckung bietet .

12 ) Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen , Wertpapieren ,
Depotscheinen , Sparkassenbüchern und Wechseln erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen .
Die Verwaltung behält sich das Recht vor, jederzeit an Stelle einer in Wechseln oder Bürg¬
schaften bestellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern .

13 ) Wertpapieren sind stets die Erneuerungsscheine beizufügen .
14 ) Zins- , Renten - und Gewinnanteilscheine können dem Unternehmer auf Grund

des Vertrages belassen werden. Anderenfalls werden sie so lange , als nicht eine Ver-
äufserung der Wertpapiere zur Deckung entstandener Verbindlichkeiten in Aussicht ge¬
nommen werden mufs, an den Fälligkeitstagen dem Unternehmer ausgehändigt .

15) Die Verwaltung überwacht nicht , ob die ihr verpfändeten Wertpapiere , Depot¬
scheine , Sparkassenbücher und Wechsel zur Auszahlung ausgerufen , ausgelost oder ge¬
kündigt werden, oder ob sonst eine Veränderung betreffs ihrer eintritt . Hierauf zu achten
und das Geeignete zu veranlassen , ist lediglich Sache des Verpfänders , den auch allein die
nachteiligen Folgen treffen, wenn die nötigen Mafsregeln unterbleiben .

16) Die Rückgabe der Pfänder , soweit sie für Verbindlichkeiten des Unternehmers
nicht in Anspruch zu nehmen sind , erfolgt , falls sie nicht als Generalpfand bestellt sind
zu drei Fünfteln (3/5) des Gesamtbetrages , nachdem der Unternehmer die bedingungsweise
Ausführung der Leistung oder Lieferung bewirkt hat . Die Rückgabe der übrigen zwei
Fünftel ( 2/ 5) findet statt , wenn die Zeit der etwa vorgesehenen Gewährleistung abgelaufen
ist und die Ersatzansprüche erledigt sind. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt
als bedungen , dafs die Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der Gewährleistung
sich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten sind.

§ l8- 1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer seine vertragsmäfsigenÜbertragbarkeit t
des Vertrages . V erpfiichtungen nicht auf andere übertragen .

2) Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs , so ist die Ver¬
waltung berechtigt , den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben . Auch
kann die Verwaltung den Vertrag sofort auf lösen , wenn das Guthaben des Unternehmers
ganz oder teilweise mit Arrest belegt oder gepfändet wird.

3 ) Bezüglich der in diesen Fällen zu gewährenden Vergütung sowie der Gewährung
von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des § 12 sinngemäfse Anwendung .

4) Für den Fall , dafs der Unternehmer mit Tode abgehen sollte , bevor der Vertrag
vollständig erfüllt ist , hat die Verwaltung die Wahl , ob sie das Vertragsverhältnis mit
seinen Erben fortsetzen oder es als aufgelöst betrachten will .
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5 ) Macht die Verwaltung von den ihr nach Absatz 2 und 4 zustehenden Rechten

Gebrauch , so teilt sie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder seinen

Erben mittels eingeschriebenen Briefes mit . Erfolgt keine Mitteilung , so ist anzunehmen ,

dafs sie auf der Erfüllung oder Fortsetzung des Vertrages besteht .
Für die aus diesem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der Unter - § I9’

> # Gerichtsstand .

nehmer — unbeschadet der in § 20 vorgesehenen Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes —

bei dem zuständigen Gerichte , in dessen Bezirk die den Vertrag abschliefsende Behörde

ihren Sitz hat , Recht zu nehmen .
1) Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten, sowie

Sch!e | Sg
° '

richt
über die Ausführung des Vertrages sind zunächst der vertragschliefsenden Behörde zur Ent¬

scheidung vorzulegen.
2) Die Entscheidung dieser Behörde gilt als anerkannt , falls der Unternehmer nicht

binnen 4 Wochen vom Tage der Zustellung der Behörde anzeigt , dafs er auf schieds¬

richterliche Entscheidung über die Streitigkeiten antrage .

3 ) Die Fortführung der Leistungen oder Lieferungen nach Mafsgabe der von der

Verwaltung getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

4) Auf das schiedsrichterliche Verfahren finden die Vorschriften in § § 1025 bis 1048

der deutschen Civilprocefsordnung Anwendung .

5 ) Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die besonderen Vertrags¬

bedingungen abweichende Vorschriften nicht getroffen sind, ernennen die Verwaltungen und

der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Die Schiedsrichter sollen nicht gewählt werden

aus der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten , zu deren Geschäfts¬

kreis die Angelegenheit gehört hat .
6) Falls die Schiedsrichter sich über einen gemeinsamen Schiedsspruch nicht einigen

können , wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt . Dieser wird von den

Schiedsrichtern gewählt oder , wenn sie sich nicht einigen können , von dem Leiter der¬

jenigen benachbarten Provinzialbehörde desselben Verwaltungszweiges ernannt , deren Sitz

dem Sitze der vertragschliefsenden Behörde am nächsten belegen ist. ,

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu befinden,
ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen u . s . w.)
stattzufinden hat . Die Entscheidung über den Streitgegenstand erfolgt nach Stimmen¬

mehrheit .
8) Bestehen in Beziehung auf Summen , über welche zu entscheiden ist , mehr als

zwei Meinungen , so wird die für die gröfste Summe abgegebene Stimme der für die zu¬

nächst geringere abgegebenen hinzugerechnet .
9) Ober die Tragung der Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens entscheidet das

Schiedsgericht nach billigem Ermessen .
10) Wird der Schiedsspruch in den im § 1041 der Civilprozefsordnung bezeichneten

Fällen aufgehoben , so hat die Entscheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechtswege zu

erfolgen.
1) Briefe und Depeschen , welche den Abschlufs und die Ausführung des Vertrages

betreffen , werden beiderseits freigemacht .
2) Die Portokosten für Geld und sonstige Sendungen , welche im ausschliefslichen

Interesse des Unternehmers erfolgen, trägt dieser.

3) Die Kosten der Vertragsstempel trägt der Unternehmer nach Mafsgabe der gesetz¬
lichen Bestimmungen .

4) Die übrigen Kosten des Vertragsabschlusses fallen jedem Teile zur Hälfte zur Last .
Anerkannt . . . . . den . . . ten 19 . .

(Der Unternehmer .)

§ 21.
Kosten und

Stempel .

6 *
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